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Mammutaufgabe, aber wenig Konkretes 
Lärmschutzkongress: Kommunen müssen Aktionspläne erstellen und fühlen sich unter 
Zeitdruck 
  

Alle Gemeinden im Land, die eine hohe Lärmbelastung haben, müssen bis Mitte Juli einen 
Aktionsplan zur Minderung des Lärms erstellen. Doch viele Fragen sind noch ungeklärt. Den 
Planern stehen mit den Karten des Landes nur die Daten für den Straßenverkehr zur 
Verfügung. 
 
Von Andrea Koch-Widmann 
 
Die Kommunen im Land sind unter Zeitdruck. Sie müssen gemäß einer bereits 2002 
erlassenen EU-Richtlinie Lärm mindern. Die Bundesregierung hat diese Richtlinie in 
nationales Recht umgesetzt - und dabei erstaunlich wenig konkret geregelt. Das hat Jörg 
Berkemann, ehemals Richter am Bundesverwaltungsgericht, bei einem vom baden-
württembergischen Umweltministerium veranstalteten Lärmkongress deutlich gemacht. 
 
Bereits die drei Grundfragen sieht der juristische Experte nicht eindeutig geregelt: Wer erstellt 
den Aktionsplan? Wer setzt ihn um? Wer bezahlt die Maßnahmen? Der Bund führe das Gesetz 
nicht durch - also müsse er "nix bezahlen". Andererseits könne der Bund nicht auf die 
Gemeinden durchgreifen. Für Berkemann sind Kommunen nicht als 
"Selbstverwaltungskörperschaft" in der Pflicht, sondern agierten nur als "zuständige Behörde". 
Wenn also die Länder ihre Kommunen zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen verpflichteten, 
müssten auch die Zuständigkeiten für die Bezahlung geregelt werden. 
 
Das Land könne die Kosten nicht alleine schultern, stellte die Umweltministerin Tanja Gönner 
(CDU) klar. Sollten Kommunen Maßnahmen beschließen, müssten sie diese auch finanzieren. 
Unterschiedliche Meinungen gebe es, ob Lärmschutz auch aus dem kommunalen 
Investitionsfonds zu finanzieren sei. 
 
Gönner bezeichnete die Lärmreduzierung als "Mammutaufgabe für Bund, Länder und 
Kommunen". Diese könne nur schrittweise bewältigt werden. Zuerst sollen bis Mitte nächsten 
Jahres Aktionspläne für diejenigen Kommunen erstellt werden, die eine durchschnittliche 
Lärmbelastung tagsüber von mehr als 70 Dezibel und nachts von mehr als 60 Dezibel haben. 
Allerdings gelten bereits 65 Dezibel als Grenzwert, bei dem Gesundheitsschäden nicht 
ausgeschlossen werden können. Hauptaufgabe müsse sein, Lärm an der Quelle zur reduzieren, 
mahnte Gönner. Als Beispiele nannte sie leisere Reifen und Flugzeuge, so genannten 
Flüsterasphalt und den Einsatz neuer Techniken im Güterschienenverkehr. Lärmschutz, 
betonte Gönner, dürfe nicht nur als "lästige, teure Pflicht" gesehen werden, sondern sei auch 
eine Chance für Gemeinden, sich mehr Lebensqualität und Standortvorteile zu sichern. 
 
Das Verfahren zur Erstellung der Aktionspläne sei ebenfalls nicht geregelt, es gebe weder 
Fristen noch Angaben, wie die Bürger beteiligt werden sollen. Und es sei auch nicht 
festgeschrieben, sagte der Hamburger Jurist Berkemann, wie denn zu verfahren sei, wenn etwa 
im Aktionsplan Tempo 30 für eine Straße festgelegt werde, die zuständige 



Straßenverkehrsbehörde jedoch nicht zustimme. Auch wenn es unzählige 
Rechtsunsicherheiten gebe, warnte er die Kommunen davor, einfach etwas in den Plan zu 
schreiben. "Was im Aktionsplan steht, ist festgezurrt" und müsse umgesetzt werden. Auch der 
Vorbehalt "Wir machen das, sobald wir Geld haben", sei rechtswidrig. 
 
Doch die Kommunen haben nicht nur mit dem Zeitdruck und rechtlichen Problemen zu 
kämpfen. Ihnen fehlt auch ein Teil des notwendigen Datenmaterials. Der Grund: Es gibt kein 
Gesetz zur Gesamtlärmbetrachtung, sagte Günter Mezger vom Umweltministerium. Der 
Richtlinie nach müssten unterschiedliche Karten für unterschiedliche Lärmquellen erstellt 
werden - also gesondert für Straße, Flugverkehr und Eisenbahn. Das Eisenbahnbundesamt 
wird die Lärmkarten für den Zugverkehr aber wohl erst zum Jahresende vorlegen. So blieben 
die meisten der kommunalen Kongressteilnehmer ratlos zurück. "Das muss sich erst einmal 
setzen", sagte Rainer Specht vom Städtetag. Solche neuen Maßnahmen könnten Bund und 
Land "den Kommunen nicht abverlangen". 
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